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A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. Ettmayer 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend konsumentenfeindliche Bestimmungen des Versicherunqs­
vertragsgesetzes 

'\ 

Die österreichischen Versicherungsunternehmen aliquotieren_bei der 

Kündigung einer KFZ-Versicherung wohl die KFZ-Haftpflichtprämie, ver­

langen jedoch in der Mehrzahl der Fälle dj,e volle Jahrespr~rnie 

für darüber hinaus gehende Versicherungsverhältnisse wie Teil-

kasko- oder Vollkaskoversicherung. Diese Vorgangsweise der 

österreichischen Versicherungswirtschaft bedeutet, daß der Ver­

sicherungsnehmer die volle Jahresprämie für Teilkasko- bzw. Voll­

kaskoversicherungen zu zahlen hat, auch wenn er den Versicherungs­

schutz auf Grund der Abmeldung oder des Verkaufs seines Kraft­

fahrzeuges nur ein paar Tage genießt. Diese Praxis der Versicherungen 

\'lird mit § 70 l~bs. 3 in Zusammenhang mi t § 70 Abs. 2 Versicherungs­

vertragsgesetz begründet. 

Angesichts dieser nicht einsichtigen und konsumentenfeindlichen 

Piaxis der österreichischen Versicherungsunternehmungen stellen 

die unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister für 

Finanzen als Aufsichtsbehörde folgende 

A n fra 9 e : 

Has v.'erden Sie als Versieherur.gsaufsiehtsbehörde unternehmen I 

um die eben dargestellte konsuJ:lcntenfeindliehe und durch nichts 

bcgriinc1ete Praxis der österreichischen Versicherungswirtschaft 

zu Jnrl0.rn? 
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